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Vertrag über Bandenwerbung am Sportplatz 
 

Zwischen 
 
SpVgg Neukirchen-Balbini e.V., Fronauer Str. 33, 92445 Neukirchen-Balbini, 
 

- nachfolgend „Verein“ genannt – 
und 
 

Firma:       

Ansprechpartner: 
Straße: 

PLZ und Ort: 
eMail: 

Telefon: 
 

- nachfolgend „Werbepartner“ genannt – 
 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Der Verein räumt dem Werbepartner durch diesen Vertrag das Recht ein, im Rahmen der 
Bandenwerbung nach dem Konzept des Vereins auf dem Gelände des Sportplatzes in 
Neukirchen-Balbini Werbeflächen gegen Zahlung einer Miete zu nutzen. 
 
 

§ 2 
Anzahl und Größe der Werbeflächen 

 
Der Werbepartner mietet folgende Werbeflächen an:       (bitte gewünschte Größe ankreuzen) 
 

3 Meter 100,-Euro  
 

6 Meter 150,-Euro 
 
 

Alle Preise sind inkl. MwSt. 
 
Eine Werbetafel hat die Maße von 3,00 x 0,72 Meter. 



 
Seite 2 von 4 

 
 
 
 

§ 3 
Vertragsdauer 

 
Die Mindestlaufzeit beträgt 2 Jahre. 
 
Das Vertragsjahr ist jeweils vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. 
 
Die Vertragslaufzeit verlängert sich jeweils  um ein weiteres Jahr, wenn nicht einer der 
Vertragspartner schriftlich bis spätestens drei Monate vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt hat. 
 

§ 4 
Miete 

 
       Der Betrag wird dem Werbepartner jährlich jeweils im Juni eines Jahres in Rechnung gestellt. 
       (an o.g. Adresse) 
 
       Der Betrag wird vom Werbepartner jährlich jeweils im Juni per Sepa‐Lastschrift eingezogen. 
       (Bitte Sepa‐Lastschriftmandat auf Seite‐3‐ ausfüllen !!!) 
 
Für das Vertragsjahr, in welchem die Werbeflächen angebracht werden, wird keine Miete 
berechnet. 

 
§ 5 

Herstellungskosten und Montage 
 

Die Kosten für die Herstellung der Werbetafel trägt der Werbepartner. 
 
Die Montage der Werbeanlage wird kostenfrei durch den Verein erbracht. 
 
Sollte der Werbepartner während der Vertragslaufzeit eine Veränderung seiner 
Werbemaßnahme wünschen, hat er die hierfür erforderlichen Kosten zu tragen. 
 
Der Verein haftet nicht für Elementarschäden, Verschleiß und Vandalismus an der Werbeanlage. 
Die Kosten für eine Instandsetzung oder Erneuerung sind bei Bedarf durch den Werbepartner zu 
tragen. 

 
 

Auf Seite‐4‐ findet ihr alle Infos und Preise eines geeigneten Herstellungsbetriebes. 
 

 
 

 
 

Neukirchen‐Balbini, den ___________                      Ort und Datum________________________ 
 
 
(Verein) ________________________                     (Werbepartner)________________________ 
 
 



  

  

  

  

 

 
 

Seite 1 von 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vertrag über Bandenwerbung am Sportplatz 
 

Zwischen 
 
SpVgg Neukirchen-Balbini e.V., Fronauer Str. 33, 92445 Neukirchen-Balbini, 
 

- nachfolgend „Verein“ genannt – 
und 
 

Firma:       

Ansprechpartner: 
Straße: 

PLZ und Ort: 
eMail: 

Telefon: 
 

- nachfolgend „Werbepartner“ genannt – 
 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Der Verein räumt dem Werbepartner durch diesen Vertrag das Recht ein, im Rahmen der 
Bandenwerbung nach dem Konzept des Vereins auf dem Gelände des Sportplatzes in 
Neukirchen-Balbini Werbeflächen gegen Zahlung einer Miete zu nutzen. 
 
 

§ 2 
Anzahl und Größe der Werbeflächen 

 
Der Werbepartner mietet folgende Werbeflächen an:       (bitte gewünschte Größe ankreuzen) 
 

3 Meter 100,-Euro  
 

6 Meter 150,-Euro 
 
 

Alle Preise sind inkl. MwSt. 
 
Eine Werbetafel hat die Maße von 3,00 x 0,72 Meter. Kop

ie



 
Seite 2 von 4 

 
 
 
 

§ 3 
Vertragsdauer 

 
Die Mindestlaufzeit beträgt 2 Jahre. 
 
Das Vertragsjahr ist jeweils vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. 
 
Die Vertragslaufzeit verlängert sich jeweils  um ein weiteres Jahr, wenn nicht einer der 
Vertragspartner schriftlich bis spätestens drei Monate vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt hat. 
 

§ 4 
Miete 

 
       Der Betrag wird dem Werbepartner jährlich jeweils im Juni eines Jahres in Rechnung gestellt. 
       (an o.g. Adresse) 
 
       Der Betrag wird vom Werbepartner jährlich jeweils im Juni per Sepa‐Lastschrift eingezogen. 
       (Bitte Sepa‐Lastschriftmandat auf Seite‐3‐ ausfüllen !!!) 
 
Für das Vertragsjahr, in welchem die Werbeflächen angebracht werden, wird keine Miete 
berechnet. 

 
§ 5 

Herstellungskosten und Montage 
 

Die Kosten für die Herstellung der Werbetafel trägt der Werbepartner. 
 
Die Montage der Werbeanlage wird kostenfrei durch den Verein erbracht. 
 
Sollte der Werbepartner während der Vertragslaufzeit eine Veränderung seiner 
Werbemaßnahme wünschen, hat er die hierfür erforderlichen Kosten zu tragen. 
 
Der Verein haftet nicht für Elementarschäden, Verschleiß und Vandalismus an der Werbeanlage. 
Die Kosten für eine Instandsetzung oder Erneuerung sind bei Bedarf durch den Werbepartner zu 
tragen. 

 
 

Auf Seite‐4‐ findet ihr alle Infos und Preise eines geeigneten Herstellungsbetriebes. 
 

 
 

 
 

Neukirchen‐Balbini, den ___________                      Ort und Datum________________________ 
 
 
(Verein) ________________________                     (Werbepartner)________________________ 
 
  Kop

ie



�SEPA-Lastschriftmandat
zum Einzug Mietpreis Bandenwerbung

Zahlungsempfänger:

Name, Anschrift: SpVgg Neukirchen-Balbini e.V., Fronauer Str. 33, 92445 Neukirchen-Balbini

Gläubiger-ID-Nr.: DE24ZZZ00000242134

Mandatsreferenz-Nr.: wird bei Abbuchung mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat:

Ich ermächtige/Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem/unserem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom
Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Zahlungspflichtiger:

Name, Vorname:

Adresse:

Kontonr.: IBAN:

BLZ: BIC:

Bank:

Ort Datum Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

marco.ki
Neuer Stempel

marco.ki
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Infoblatt Bandenwerbung  
SpVgg Neukirchen-Balbini 
 
 
Die Firma Ederer Beschriftungen ist unser erster Ansprechpartner als 
Lieferant/Hersteller unserer Bandenwerbung. Die Tafeln bestehen aus 
robusten Aluverbundplatten. Sie werden ebenfalls auch von dieser Firma 
beschriftet. Er benötigt lediglich ihr Firmenlogo, oder Angaben zur 
Beschriftung/Gestaltung der Tafel. 
 

Der Preis pro. Tafel (3m x 0,72m) liegt bei ca. 200€
(je nach Qualität der Vorlage/Logo können die Preise leicht differieren)

 
Bei Bedarf beauftragen wir diese Firma gerne auch für sie. 
 
 
Kontaktdaten Firma Ederer: 
Ederer Beschriftungen  
Neunburger Str. 30  
92444 Rötz  
Telefon: 09976 / 20000-18  
Fax: 09976 / 90 25 41 
eMail: info@ederer-beschriftungen.de 
 
 

mailto:info@ederer-beschriftungen.de
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